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Antrag auf Zulassung eines Luftsportgerätes zum Verkehr (§8 LuftVZO) 

 
Deutscher Aero Club e.V.     Tel. 0531 - 23540 64 
Luftsportgeräte-Büro      Fax. 0531 - 23540 11 
Hermann-Blenk-Str. 28      E-Mail: c.spintig@daec.de 
38108 Braunschweig 
 
 

 
Angaben zum Luftsportgerät 
 
Kennzeichen: D-M _______________ (bitte unbedingt ausfüllen, sonst keine Bearbeitung!) 
 
Muster: 

 
Werknummer: 

 
Hersteller: 

 
Herstellungsort/-land 

 
Triebwerk (Hersteller und Typ): 
 
Regelmäßiger Standort des Luftsportgerätes (PLZ, Platz): 
 
Angaben des Eigentümers 
Vor- und Familienname (Firmenbezeichnung, federführender Antragsteller) 
 
 
 
 
 
Staatsangehörigkeit (zusätzlich umseitige Erklärung ausfüllen) 
 
Straße + Hausnummer 
 
PLZ + Wohnort 
 
Telefon + E-Mail-Adresse 
 
Angaben des Halters / der neuen Haltergemeinschaft 
Vor- und Familienname (Firmenbezeichnung, federführender Antragsteller) 
 
 
 
 
 
Straße + Hausnummer 
 
PLZ + Wohnort 
 
Telefon + E-Mail-Adresse 
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Das Luftfahrzeug ist 
 

� neu 
Eine Bescheinigung der Luftfahrtbehörde des Herstellerlandes über die 
Nichteintragung im öffentlichen Register dieses Landes 
(Nichteintragungsbescheinigung) ist als Anlage beigefügt. 

 
� gebraucht 

 
Eine Bescheinigung der Luftfahrtbehörde des Herstellerlandes über die Löschung 
im öffentlichen Register dieses Landes (Löschungsbescheinigung) ist als Anlage 
beigefügt. Außerdem wird erklärt, dass das Luftfahrzeug auch in keinem 
öffentlichen Register eines anderen Staates eingetragen ist. 

 
Bei Neuzulassung eines aus dem Ausland eingeführten neuen Luftfahrzeuges: 
 

�  Ein Lufttüchtigkeitszeugnis für Export (Certificate of Airworthness for Export bzw. Certificat de 
Navigabilite pour Exportation) ist beigefügt. 

 
Erklärung über die Staatsangehörigkeit 
Mir ist bekannt, dass nach § 3 Abs. 1 LuftVG grundsätzlich nur Luftsportgeräte in das 
Luftsportgeräteverzeichnis eingetragen werden, die ausschließlich im Eigentum deutscher Staatsangehöriger 
stehen. 
Ich erkläre hiermit, dass ich deutscher Staatsangehöriger im Sinne des REICHS- UND 
Staatsangehörigkeitengesetzes bin und somit die im § 3 Abs. 1 LuftVG vorgeschriebene Voraussetzung 
erfülle. Sollte das Luftsportgeräte-Büro von der im § 8 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch machen, zu dieser Erklärung einen Staatsangehörigkeitennachweis nachzufordern, werde ich 
unverzüglich einen Staatsangehörigkeitennachweis, einen Heimatschein oder eine Einbürgerungsurkunde als 
Nachweis nachreichen. 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift des Eigentümers (1) 
 

(1) Eigentümergemeinschaften fügen bitte als Anlage eine Erklärung gleichen Inhalts mit den 
Unterschriften aller Eigentümer bei. Firmen und eingetragene Vereine, das heißt juristische 
Personen und Gesellschaften des Handelsrechts, haben durch eine Erklärung ihrer 
vertretungsberechtigten Organe zu bestätigen, dass die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 LuftVG 
bzw. § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 LuftVZO erfüllt sind. Bei eingetragenen Vereinen beschränkt sich der 
Inhalt dieser Erklärung lediglich auf die Eintragung im Vereinsregister und die deutsche 
Staatsangehörigkeit der im Vereinsregister eingetragenen Vorstandsmitglieder. 
Ist dem Luftsportgeräte-Büro diese Erklärung bereits bei der Zulassung eines anderen 
Luftsportgerätes vorgelegt worden, genügt unter Hinweis auf das Kennzeichen dieses 
Luftsportgerätes die Bestätigung durch die Vertretungsberechtigten, dass die in der Erklärung 
aufgeführten Voraussetzungen weiterhin vorliegen. 
 

(1) Gilt sinngemäß für alle EG-Bürger 
 
Nachweis des Eigentumserwerbs 
Der Erwerb des Eigentums am Luftsportgerät wird nachgewiesen durch: 

�  die als Anlage beigefügte Erklärung des ausländischen Veräußerers (z.B. 
Bill of Sale) 

�  nachstehende gemeinsame Erklärung: 
Hiermit erkläre ich als Zwischenerwerber zusätzlich zu der als Anlage beigefügten Erklärung des Veräußerers bzw. als in 
das Luftsportgeräteverzeichnis bisher eingetragener Eigentümer, dass das auf der Vorderseite näher bezeichnete 
Luftsportgerät bisher in meinem uneingeschränkten Eigentum stand und dass das Eigentum uneingeschränkt auf den in 
diesem Antrag aufgeführten Eigentümer übergegangen ist. 
Gleichzeitig bitte ich, diese Erklärung zusätzlich als Anzeige der Veräußerung des Luftsportgerätes gemäß § 16 Abs. 1 
LuftVZO anzusehen. 
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Ich, der Erwerber, erkläre, dass das Eigentum an dem Luftsportgerät uneingeschränkt auf mich 
übergegangen ist. 
 
 
 

 

Ort, Datum Ort, Datum 
 
 
 

 

Unterschrift und ggf. Stempel des Veräußerers Unterschrift und ggf. Stempel des Erwerbers (2) 
 

(2) Eigentümergemeinschaften fügen bitte als Anlage -falls dieser Platz nicht ausreicht- eine gemeinsame 
Erklärung gleichen Inhalts mit den Unterschriften aller Veräußerer unter Angabe der Eigentumsanteile bei. 

 
Nachweis der Haftpflichtversicherung 

 

Kennzeichen D-M 
Für das auf der Vorderseite dieses Antrags näher bezeichnete Luftsportgerät besteht den Vorschriften §§ 42 LuftVG und 
102 ff. Luft VZO eine Haftpflichtversicherung bei: 
 
 
Name und Sitz des Versicherungsträgers 
 
 
Nr. des Versicherungsscheines 
 
 
Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Die Versicherungsbestätigung nach § 103 Abs. 4 LuftVZO 
 

� liegt dem DAeC Luftsportgeräte-Büro vor. 
 

� ist diesem Antrag beigefügt. 
 
 
 Unterschrift des Antragstellers 
 

 
Es wird versichert, dass die Angaben in diesem Antrag und den beigefügten Anlagen nach bestem Wissen und Gewissen 
richtig und vollständig gemacht sind. Es ist bekannt, dass bei unvollständig ausgefüllten Anträgen und Anlagen oder 
fehlenden Anlagen der Antrag vom Luftsportgeräte-Büro nicht angenommen werden kann und an den Antragsteller 
zurückgesandt wird. 
 
 Unterschrift des Antragstellers 

 
 

 
Bearbeitungsvermerk (wird vom Luftsportgeräte-Büro ausgefüllt) 
 
Kunden-Nr. 

 
Datum 

 Unterschrift 
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